
Das Bildungs- 
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in der Stadt Hamm

– mehr Chancen für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene
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Seit dem 1. Januar 2011 gibt es für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene in der 
Stadt Hamm mehr Chancen, an Bildung, 
Kultur und Sport teilzunehmen. Mit der 
Einführung des Bildungs- und Teilhabepa-
ketes haben bedürftige junge Menschen in 
unserer Stadt die Möglichkeit, Sport- und 
Musikangebote zu nutzen, bei Ausflügen 
und Ferienfreizeiten dabei zu sein, einen 
Zuschuss zum gemeinschaftlichen Mittag-
essen in Schule, Hort oder Kindertagesstät-
te zu erhalten und von Nachhilfeangebo-
ten zu profitieren.

Zusätzlich unterstützen die Bildungsbe-
gleiterinnen und -begleiter an Hammer 
Schulen Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Eltern tatkräftig bei der Auswahl 
geeigneter Fördermöglichkeiten und ge-

ben praktische Hilfestellungen bei der An-
tragstellung. 

Nutzen auch Sie als Eltern diese Chance 
und beantragen Sie die Leistungen des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes für Ihre Kin-
der! Unterstützen Sie Ihre Kinder bei der 
Teilhabe an Bildung, der Nutzung von Kul-
tur- und Sportangeboten und beim Mitma-
chen in unserer Stadt.

Ihr 
Thomas Hunsteger-Petermann
Oberbürgermeister der Stadt Hamm

Das Bildungs- und Teilhabepaket -

mehr Chancen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Hamm



Was ?

Wer ?

Wieviel ? Voraussetzung ? Wie ?Kinder 
in:

Schü-
ler / in-
nen 
unter 25 
Jahren1

Kinder u. 
Jugend-
liche bis 
unter 18 
Jahren

Schulbedarf X
100 € pro Schuljahr (70 € 
zum 1.8., 30 € zum 1.2.)

Besuch einer allge-
mein- / berufsbildenden 
Schule; Alter unter 25 
Jahren

Automatische Auszahlung 
an SGB II- u. SGB XII-
Empfänger, ansonsten auf 
Antrag Auszahlung direkt 
an Antragsteller

Ausflüge 
Kinderta-

geseinrich-
tungen 2

X
Tatsächliche Kosten der 
Ausflüge in voller Höhe

Ausflüge, die von einer 
Schule, Kindertagesein-
richtung oder einem Hort 
veranstaltet werden

Abrechnung über YouCard 
durch Kitas / Schulen / Hort

Mehrtägige 
Fahrten

Kinderta-
geseinrich-

tungen /  
Schule

Tatsächliche Kosten der 
Fahrten in voller Höhe

Fahrten, die von einer 
Schule, Kindertagesein-
richtung oder einem Hort 
veranstaltet werden

Auf Antrag, Direktzahlung 
an Kita / Schule / Hort

Schüler- 
beförderung

X
Kosten, die nicht durch An-
dere oder den Regelbedarf 
gedeckt sind

Besuch einer allge-
mein- / berufsbildenden 
Schule; Alter unter 25 Jah-
ren; Kosten werden bislang 
nicht übernommen

Auf Antrag, Zahlung direkt 
an den Antragsteller

Zuschuss zum 
gemeinschaft-
lichen Mittag-

essen

Kinder-
tagesein-

richtungen 
oder 

Kinderta-
gespflege2

X
Kosten für Mittagessen, 
aber 1€ Eigenanteil

Gemeinschaftliches Mittag-
essen wird in Kindertages-
einrichtung /  -pflege oder 
Schule angeboten

Auf Antrag, Abrechnung 
über YouCard durch 
Kitas / Schulen / Hort

Lernförderung /  
Nachhilfe

X
Angemessene, örtsübliche 
Kosten für Lernförderung in 
voller Höhe

Auf Antrag, Direktzahlung 
an akkreditierte Leistungs-
anbieter

Zuschuss zur 
sozialen und 
kulturellen 

Teilhabe

X Bis zu 10 € pro Monat
Kinder und Jugendliche bis 
unter 18 Jahren

Auf Antrag; Abrechnung 
über YouCard durch akkre-
ditierte Anbieter

Bildungsbeglei-
tung

Allgemein-
bildenden 
Schulen

X
Bildungsbegleiter beraten 
während Sprechstunden an 
Schulen

1 an allgemein- und berufsbildenden Schulen, soweit keine Ausbildungsvergütung gezahlt wird
2 bis 31.12.2013 auch für Kinder im Hort

Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets im Überblick:
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Wer kann das Bildungs- und  
Teilhabepaket nutzen ? 

Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und 
Teilhabepakets haben Sie als Familie mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen unter 18 bzw. 25 Jahren, wenn Sie 
für Ihr Kind 

n Leistungen vom Kommunalen Jobcen-
ter der Stadt Hamm nach dem SGB II 
(Hartz 4) beziehen,

n Leistungen nach dem SGB XII vom 
 Sozialamt der Stadt Hamm beziehen,

n Wohngeld vom Wohnungsförderungs-
amt der Stadt Hamm erhalten,

n den Kinderzuschlag der Familienkasse 
Ahlen bekommen

n oder Leistungen nach § 2 bzw. § 3 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes vom 
Amt für Soziale Integration der Stadt 
Hamm erhalten.

Wo stelle ich den Antrag ?

Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teil-
habepaket werden in der Regel auf Antrag 
erbracht.

Sie beziehen Leistungen beim Kommuna-
len Jobcenter der Stadt Hamm ?

Wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige 
Leistungssachbearbeiterin / Ihren Leistungs-
sachbearbeiter im Jobcenter. Dort können 
Sie die entsprechenden Anträge stellen 
und erhalten dort ebenfalls weitere Infor-
mationen zu den Leistungen des Bildungs- 
und Teilhabepaketes. 

Bereits mit der ersten Antragstellung und 
mit jedem Fortzahlungsantrag können Sie 
mit einem kurzen zusätzlichen Formular, 
dem sog. Globalantrag, die Bezuschussung 
der Mittagsverpflegung, die Kostenüber-
nahme von Ausflügen in Kindertagesein-
richtungen und Schulen sowie den Betrag 
für die Teilhabe am sozialen und kulturel-
len Leben gebündelt beantragen. 

Sie erhalten Leistungen vom Sozialamt, 
dem Wohnungsförderungsamt, von der 
Familienkasse oder dem Amt für Soziale 
Integration ?

Wenden Sie sich bitte an das Sozialamt der 
Stadt Hamm. Die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter vor Ort nehmen Ihre Anträ-
ge entgegen und beraten Sie gerne.

Über den neu eingeführten sogenannten 
Allgemeinantrag können Sie mit einem 
Formular gebündelt die Bezuschussung der 
Mittagsverpflegung, die Kostenübernahme 
von Ausflügen in Kindertageseinrichtun-
gen und Schulen, den Schulbedarf sowie 
den Betrag für die Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben beantragen. 

Die Antragsformulare erhalten Sie im Kom-
munalen Jobcenter, im Sozialamt, in den 
Bürgerämtern und Online zum DownIoad 
unter: www.hamm.de / Bildungspaket!

Bitte beachten Sie:
Für die Kostenübernahme der mehr-
tägigen (Klassen-)Fahrten, der Lernförde-
rung / Nachhilfe und der Schülerbeförde-

Antragstellung
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Nutzen Sie die  
Leistungen des  
Bildungs- und  
Teilhabepaketes –  
für Ihre Kinder!
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rung gilt in der Stadt Hamm ein gesondertes 
Antragsverfahren. Die Anträge sind im 
 Sozialamt, im Jobcenter oder direkt in der 
Schule zu stellen.

Wie werden die Leistungen 
bewilligt und abgerechnet?

In der Regel erhalten Sie einen Bewilli-
gungsbescheid über die einzelnen Leis-
tungen. Gleichzeitig wird für Ihr Kind die 
 YouCard (www.hamm.de/youcard) ausge-
stellt bzw. – sofern schon eine Karte vor-
handen ist – die neuen Beträge auf die Kar-
te  gebucht.

Über die YouCard werden folgende Leis-
tungen abgerechnet: 
n Bezuschussung der Mittagsverpflegung
n Übernahme von Ausflügen in Kinderta-

geseinrichtungen, Horten und Schulen 
sowie 

n der Betrag für die Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben. 

Eine bewilligte Klassenfahrt wird direkt an 
die Schule gezahlt. Die Lernförderung wird 
direkt mit dem Anbieter abgerechnet. Der 
Schulbedarf und die Schülerbeförderungs-
kosten sind die einzigen Leistungen, die 
direkt an Sie gezahlt werden.

Was ist die YouCard 
und wie funktioniert sie ?

Die YouCard ist eine einfache und prak-
tische Lösung der Stadt Hamm, um die be-
willigten Leistungen in Anspruch nehmen 
zu können. 

n Die Leistungen werden vom Sachbear-
beiter des Sozialamts bzw. Jobcenters 
auf die Karte gebucht.

n Sie müssen dem Leistungsanbieter (z. B. 
Schule oder Sportverein) einmalig die 
YouCard Ihres Kindes vorlegen, damit 
sich dieser die YouCard-Nummer notie-
ren kann. 

n Anschließend kann der Anbieter die 
in Anspruch genommenen Leistungen 
 Ihres Kindes mit Hilfe der YouCard-
Nummer über das Abrechnungssystem 
abbuchen.

n Die Auszahlung erfolgt direkt an den 
Leistungsanbieter (z. B. Schule, Kita 
oder Verein).

Bewilligung und  
Abrechnung

YouCard
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n Schulbedarf

n Ausflüge

n Mehrtägige  
 Fahrten 

n Schüler- 
 beförderung

Das ist drin –  
im Bildungs- und Teil-
habepaket der Stadt 
Hamm

Das ist drin – im Bildungs- und 
Teilhabepaket der Stadt Hamm!

Kinder und Jugendliche benötigen Ihre 
 Unterstützung, um in der Schule aktiv 
 mitzumachen und dabei zu sein. Darüber 
hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, Ihr 
Kind in seiner schulischen und persönli-
chen Entwicklung noch besser zu fördern. 
Nutzen Sie diese Angebote – für bessere 
 Zukunftschancen Ihrer Kinder!

Schulbedarf

Ihr Kind benötigt einen neuen Tornister 
und Sportzeug, Schulbücher oder Schreib-, 
Rechen-, oder Zeichenmaterialien ? Sie er-
halten für Ihr Kind zusätzliche finanzielle 
Unterstützung für die Anschaffung dieser 
Schulmaterialien.

Pro Schuljahr werden für den persönlichen 
Schulbedarf Ihrer Kinder insgesamt 100 
Euro überwiesen. Schülerinnen und Schüler 
erhalten jeweils zum Schuljahresbeginn am 
1. August eines Jahres 70 Euro und 30 Euro 
zum Halbjahresbeginn am 1. Februar.

Während für Leistungsbezieherinnen und 
-bezieher nach dem SGB II und SGB XII die 
Auszahlung automatisch erfolgt, müssen 
alle anderen Leistungsempfängerinnen 
und -empfänger zunächst einen Antrag 
stellen.

Bitte beachten Sie:
Ihr Kind muss unter 25 Jahre alt sein, eine 
allgemein- oder berufsbildende Schule be-
suchen und darf keine Ausbildungsvergü-
tung erhalten!

Ausflüge und mehrtägige 
(Klassen-)Fahrten

Für die Ausflüge und Fahrten Ihrer Kinder 
mit der Schule, der Kindertagesstätte oder 
dem Hort werden die Kosten in tatsächli-
cher Höhe berücksichtigt. Bitte beachten 
Sie, dass Taschengelder oder Kosten für 
den persönlichen Bedarf hiervon ausge-
nommen sind und von Ihnen selbst finan-
ziert werden müssen.

Antragsverfahren:
n Eintägige Ausflüge werden durch die 

Schule / Kindertagesstätte oder den 
Hort über die YouCard abgerechnet. 
Bitte beantragen Sie für Ihr Kind die 
YouCard und legen Sie dort die YouCard 
zur Abrechnung vor.

n Mehrtägige (Klassen-)Fahrten müs-
sen gesondert beantragt werden. Die 
Teilnahmebestätigung durch die Schu-
le / Kindertagesstätte bzw. durch den 
Hort ist zwingend erforderlich.

Schülerbeförderung

Die Fahrten Ihres Kindes zur nächstgele-
genen Schule und die damit verbundenen 
Kosten sind im Normalfall über das Schul- 
und Sportamt der Stadt Hamm geregelt. 
Diese Regelungen sind vorrangig. Im be-
gründeten Einzelfall kann eine Förderung 
aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ge-
währt werden. 

Antragsverfahren: 
Reichen Sie bitte einen Antrag zusammen 
mit einer ausführlichen Begründung und 
dem Ablehnungsbescheid des Schul- und 
Sportamtes ein. 

© Tobias Kaltenbach – Fotolia
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Zuschuss zur gemeinschaftlichen 
Mittagsverpflegung

Die Schule, die Kita oder der Hort Ihres Kin-
des bietet ein regelmäßiges warmes Mit-
tagessen an und Ihr Kind isst dort mit ? 
Für das gemeinschaftliche Mittagessen Ih-
res Kindes zahlen Sie den Eigenanteil in 
Höhe von 1 Euro pro Mittagessen – die rest-
lichen Kosten werden aus dem Bildungs- 
und Teilhabepaket getragen.

Antragsverfahren: 
Diese Leistung wird durch die Schule  /  Kin-
dertagesstätte / den Hort oder Mensabe-
treiber über die YouCard abgerechnet. Bit-
te beantragen Sie für Ihr Kind die YouCard 
und legen Sie dort die YouCard zur Abrech-
nung vor.

Lernförderung  /  Nachhilfe

Die Leistungen Ihres Kindes in der Schule 
entsprechen im Allgemeinen nicht den An-
forderungen oder die Versetzung ist ge-
fährdet ? Benötigt Ihr Kind dringend Nach-
hilfe, um die schulischen Schwierigkeiten 
zu überwinden, die Lernrückstande aufzu-
holen und das Klassenziel zu erreichen ?
Die Kosten für eine angemessene, geeig-
nete und zusätzlich erforderliche Lernför-
derung können komplett übernommen.
werden. 

Voraussetzung:
Ihr Kind ist nicht älter als 25 Jahre, besucht 
eine allgemein- oder berufsbildende Schule 
und erhält keine Ausbildungsvergütung.
Bitte beachten Sie auch, dass die Defizite 
nicht auf selbst verschuldete Fehlzeiten 
oder Fehlverhalten Ihres Kindes zurück-
zuführen sein dürfen und die geeigneten 
schulischen Angebote zur Lernförderung 
an der Schule bereits erschöpft sein müs-
sen.

Antragsverfahren: 
Die Leistung für Lernförderung / Nachhilfe 
wird auf Antrag erbracht. Bitte beachten 
Sie, dass der Bedarf Ihres Kindes an Lern-
förderung / Nachhilfe durch die Schule be-
stätigt werden muss und eine Abrechnung 
nur mit akkreditierten Anbietern erfolgen 
kann.
Darüber hinaus erfolgt eine pädagogische 
Einschätzung und enge Begleitung der 
Lernförderung durch die Bildungsbeglei-
tung der Stadt Hamm. Weitere Informatio-
nen zur Bildungsbegleitung finden Sie auf 
Seite 10.

Zuschuss zum  
gemeinschaftlichen 
Mittagessen
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Lernförderung /  
Nachhilfe
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Teilhabe an Sport, Kultur und 
Freizeit

Ihr Kind möchte zur musikalischen Früher-
ziehung gehen, einen Malkurs besuchen, 
mit den Freunden Fußball im Verein spielen 
oder einen Tanz- oder Schwimmkurs besu-
chen ? 
Ihr Kind beim Mitmachen und bei all diesen 
sportlichen, kulturellen und sozialen Inter-
essen zu unterstützen, wird nun zusätzlich 
gefördert!
Es können Kosten für Aktivitäten von Kin-
dern und Jugendlichen (bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres) im sportlichen, künst-
lerischen, kulturellen und sozialen Bereich 
berücksichtigt werden.

Bewilligt werden bis zu 10 Euro monatlich 
für die Teilnahme an solchen Angeboten, 
zum Beispiel für
n Mitgliedsbeiträge in den Bereichen 

Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit 
(z. B. für Sportvereine),

n Unterricht in künstlerischen Fächern 
(z. B. Musikunterricht),

n vergleichbare Angebote zur kulturellen 
Bildung (z. B. Museumsbesuche mit Füh-
rung) und

n Teilnahme an Kinder- und Jugendfrei-
zeiten (z. B. der Pfadfinder).

Antragsverfahren: 
Diese Leistung wird durch die Vereine oder 
Leistungsanbieter über die YouCard abge-
rechnet, sofern diese Anbieter sich durch 
die Koordinierungstelle des Sozialamtes 
akkreditiert haben.
Bitte beantragen Sie für Ihr Kind die You-
Card und legen Sie dort die YouCard zur 
Abrechnung vor. Die Aufteilung des Betra-
ges auf mehrere Aktivitäten oder Ansparen 
des Betrags über mehrere Monate ist mög-
lich.

Das ist drin –  
im Bildungs- und Teil-
habepaket der Stadt 
Hamm

Teilhabe an Sport, 
Kultur und Freizeit 

4

9

© pmphoto – Fotolia



10

Bildungsbegleitung

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabe-
pakets gibt es seit dem 1. Februar 2012 
in Zusammenarbeit mit Hammer Schulen 
 Bildungsbegleiterinnen und -begleiter, die 
Sie und Ihr Kind gerne unterstützen. 

Die Bildungsbegleiterinnen und -beglei-
ter möchten Ihnen und Ihrem Kind dabei 
helfen, die bestmögliche Förderung zu er-
halten. Damit Ihr Kind in seiner schulischen 
und sozialen Entwicklung die Unterstüt-
zung bekommt, die es benötigt, um seine 
individuellen Fähigkeiten bestmöglich zu 
entfalten.

Beratung und Information

Wir suchen die passenden Fördermöglich-
keiten für Ihr Kind, zum Beispiel: 

n Nachhilfeangebote
n Sprachförderung
n Sport-, Kultur- und Freizeitaktivitäten
n Unterstützung bei der beruflichen Ori-

entierung

Ihre Bildungsbegleitung unterstützt und 
berät Sie auch gerne bei:

n der Beantragung von Leistungen des 
Bildungs- und Teilhabepakets

n allen Fragestellungen zur schulischen 
und beruflichen Entwicklung Ihres 
 Kindes 

Gerne informieren und beraten wir Sie in 
einem persönlichen Gespräch. Auf Wunsch 
können Sie auch in der Schule Ihres Kindes 
einen Termin mit uns vereinbaren. 

Sprechen Sie uns an - 
Wir beraten Sie gerne!
Ihre Ansprechpartnerin für Grundschulen:
Stadt Hamm
Kinderbüro
Simone Laqua
Telefon: : 02381 / 176340
E-Mail: laquas@stadt.hamm.de

Ihre Ansprechpartnerin für  
weiterführende Schulen:
Kommunales JobCenter Hamm AöR
Lydia Schillner
Info-Hotline: 0 23 81 / 17 78 78
E-Mail: bildungsbegleitung@stadt.hamm.de

Weitere Infos: www.hamm.de

Bildungsbegleitung 

Das ist drin –  
im Bildungs- und Teil-
habepaket der Stadt 
Hamm
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Kontakt und weitere Informatio-
nen zum Bildungspaket

Für Ihre Fragen und Anregungen stehen 
wir Ihnen auch gerne per E-Mail unter 
bildungspaket@stadt.hamm.de zur Verfü-
gung.

Aktuelle Informationen und Antragsfor-
mulare zu den Leistungen des Bildungs- 
und Teilhabepakets in Hamm erhalten Sie 
im Sozialamt, dem Kommunalen Jobcenter, 
in den Bürgerämtern und Online zum Dow-
nIoad unter:
www.hamm.de / Bildungspaket und  
www.hamm.de / Youcard!

Für allgemeine Fragen zum Bildung- und 
Teilhabepaket, auch für potentielle Anbie-
ter von Leistungen, steht Ihnen die Koordi-
nierungsstelle für das Bildungs- und Teilha-
bepaket des Sozialamtes der Stadt Hamm 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Sozialamt der Stadt Hamm
Sachgebiet Bildung und Teilhabe
Koordinierungsstelle 
Amtsstr. 19, 59073 Hamm
Telefon: 0 23 81  /  17 - 66 40 oder 17-6641

Bei Fragen zur Antragstellung und -bear-
beitung wenden Sie sich bitte an das:

Sozialamt der Stadt Hamm
Amtsstr. 19
59073 Hamm

Aufteilung nach Buchstabenbereichen:
A – D  Telefon: 0 23 81  /  17 - 66 42 
E – L  Telefon: 0 23 81  /  17 - 66 45 
M – S  Telefon: 0 23 81  /  17 - 66 43
T – Z  Telefon: 0 23 81  /  17 - 66 22

Lernförderung / Nachhilfe bzw. Schülerbe-
förderung: Telefon: 0 23 81  /  17 - 66 44

oder das

Kommunale Jobcenter der Stadt Hamm
Teichweg 1
59075 Hamm

Kundenservice / Hotline:
Telefon: 0 23 81  /  17 - 69 94

11

Kontakt und  
weitere  
Informationen  
zum  
Bildungspaket



Bei Rückfragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Stadt Hamm
Der Oberbürgermeister
Sozialamt
Frank Schulte
Telefon: 0 23 81 / 17 - 66 20
Telefax: 0 23 81 / 17 - 10  66 20
E-Mail: schultefrank@Stadt.Hamm.de
Weitere Infos: www.hamm.de/bildungspaket
Druck:
Auflage: 30.000 Stück
Überarbeitung März 2013




